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Raumliche Verbannungen als Vorform
der modernen Freiheitsstrafe?

Uberlegungen anhand von Beispielen aus dem Gebiet der Schweiz
im Spatmittelalter und in der Frithen Neuzeit

Oliver Landolt

In memoriam Josef Landolt (31. 5. 1941-2. 6. 2013)

Der franzosische Philosoph Michel Foucault formulierte die weit rezipierte
Vorstellung, dass die Institution Gefdngnis wie auch die Freiheitsstrafe im
modernen Sinn eine Erfindung des 18. respektive des 19. Jahrhunderts gewe-
sen seien.! Im deutschsprachigen Raum wurden die Theorien Foucaults relativ
spét und mit deutlich kritischerer Rezeption als im franzésisch- und englisch-
sprachigen Raum aufgenommen.? Die deutsche Rechtsgeschichte hatte zuvor
die eigentliche «Erfindung» der Freiheitsstrafe im modernen Sinn in die Zeit
um 1600 festgesetzt.> Dabei stellt sich die Frage, was unter «Freiheitsstrafe»
iberhaupt verstanden wird: Eine sehr breite Definition der «Freiheitsstrafe»
in historischer Dimension formuliert Wolfgang Schild, der eine «strafweise
Einschrinkung der Freiheit [...] mit jeder Strafe verbunden» sieht und alle
Sanktionen als «Freiheitsstrafen» betrachtet, die «die Bewegungsfreiheit in
rdumlicher Beziehung beeintrichtigen wollen».* Neben der Verbannungs-
strafe nennt er als «Spielarten» der Freiheitsstrafen die Strafwallfahrten,’ die
Pressung in Militdrdienste® oder in den Dienst auf Galeeren,” die Bannung an
einen eingegrenzten Ort wie die Einmauerung respektive als mildere Form den
Hausarrest. Die Einrichtung von Arbeitshdusern respektive «Schellenwerken»
kann gemdss Schild ebenfalls als eine Form der Freiheitsstrafe betrachtet
werden, welche seit dem 16. Jahrhundert im européischen Raum und im Lauf
des 17. Jahrhunderts auch im Gebiet der Eidgenossenschaft Verbreitung fand
und zunéchst vor allem gegeniiber auswirtigen Bettlern und Bettlerinnen zur
Anwendung kam.?

Im Folgenden soll der Blick auf Freiheitsentziehungen etwas enger gefiihrt
werden und zunédchst die strafrechtliche Bedeutung von Stadt- und Landesver-
weisen innerhalb der spatmittelalterlichen Eidgenossenschaft behandelt werden.
Inwiefern solche Strafen eine existenzbedrohende Massnahme fiir verurteilte
Delinquenten und Delinquentinnen darstellten, soll des Weiteren betrachtet
werden. Mit Verbannungsstrafen, welche insbesondere im Zusammenhang mit
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politischen Unruhen ausgesprochen worden waren, wurden auch Moglichkeiten
zur Entschirfung von Konflikten gefunden. Die Moglichkeit einer Reintegration
verbannter Delinquenten und Delinquentinnen durch das Begnadigungsrecht des
Konigs respektive weiterer Wiirdentriger geistlicher und weltlicher Herkunft
stellt ein weiteres Kapitel dieser Ausfiihrungen dar. Abschliessend sollen dann
Schliisse in Bezug auf Verbannungsstrafen als Vorform der modernen Freiheits-
strafe gezogen werden.

Zur strafrechtlichen Bedeutung von Stadt- und Landesverweisen
in der spatmittelalterlichen Eidgenossenschaft

Auf dem Gebiet der heutigen Schweiz, insbesondere in den Stiddten, sind
Gefingnisse seit mittelalterlicher Zeit belegt, wobei sie hauptsédchlich als
Untersuchungsgefingnisse dienten.’ Zumeist kurze — im modernen Sinn ver-
standene — Freiheitsstrafen im Kerker «bei Wasser und Brot» sind fiir die
Zeit um 1500 als Disziplinarstrafen belegt.!'® Im Mittelalter existierte neben
der Blutgerichtsbarkeit auch das niedergerichtliche, weitgehend monetér be-
stimmte Bussengericht; Letzteres konnte durch die Gerichtsherren fiskalisch
genutzt werden.!! Mit dem Aufschwung des Stiadtewesens im Hochmittelalter
entwickelten stiddtische Kommunen ein weiteres wichtiges Strafinstrument:
die «freiheitsberaubende» Verbannungsstrafet. Die Stadtverweisung wurde
neben den Bussenstrafen sogar zu der «am hiufigsten von den mittelalterlichen
Stadtgerichten verhidngten Strafe».'? Dabei kannten die kommunalen Gerichts-
instanzen noch keine Normierung des Strafmasses etwa nach Art des Deliktes,
denn Verbannungen wurden entweder zeitlich begrenzt oder sogar auf ewig
ausgesprochen und auch in rdumlich-geografischer Hinsicht in mehr oder weni-
ger entfernter Distanz festgelegt.’ Ein Blick in die normative Gesetzgebung
spatmittelalterlicher Kommunen zeigt zudem, dass die Verbannungsstrafen
oftmals zusammen mit Geldbussen ausgesprochen wurden. Nicht zuletzt als
deutlich kostengiinstigere Variante im Vergleich zu der teuren Hochgerichts-
barkeit war die Verbannungsstrafe beliebt und gelangte sowohl gegeniiber
einheimischen wie auch gegeniiber auswirtigen Personen zur Anwendung.'*
Wie aus dem «Ziircher Richtebrief» von 1304 deutlich hervorgeht, wurden
Verbannungsstrafen entweder wegen Geldschulden oder gegen strafrechtlich
verfolgte Delikte verhingt.'

Insbesondere in den stidtischen Kommunen hatte die Verbannung als Straf-
instrument gemass den normativ iiberlieferten Rechtsquellen eine grosse Be-
deutung.!s Aber auch in den Rechtsquellen ldndlicher Kommunen finden sich
Verbannungsstrafen, obschon seltener als in der stidtischen Rechtsiiberlieferung. !’
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Als eigentliche Beugestrafe wurde die Verbannung im Zusammenhang mit der
Bussengerichtsbarkeit hiufig ausgesprochen, indem verurteilten DelinquentInnen
die Betretung der Stadt respektive deren Territoriums im Fall der Nichtzahlung
der Busse iiber einen zeitlich begrenzten Raum verboten wurde.'® Dies galt auch
fiir die eidgendssischen Landerorte, wobei der Landesverweis als Beugestrafe
vor allem im Fall der Armut oder des Unwillens eines Delinquenten zur Zahlung
des Bussengeldes eingesetzt wurde."

Verbannungsstrafen als existenzbedrohende Massnahme

Verbannungsstrafen, ob zeitlich oder lebensldnglich ausgesprochen, konnten
existenzbedrohende Ziige annehmen, insbesondere fiir weitgehend integrierte
Gemeindemitglieder — Vollbiirger und solche, die das Hinter- oder Beisassenrecht
hatten.” Durch die Verbannungsstrafe wurden diese von den kommunalen Rechten
und Pflichten ausgeschlossen sowie aus der Gemeinschaft der partizipierenden
Bewohner ausgegrenzt und teilweise in einen Stand der «Vogelfreiheit» versetzt,
worunter im Lauf der Frithen Neuzeit ein eigentlich rechtsfreier Raum verstanden
wurde.? Somit fiihrte die Praxis der Verbannungsstrafen wohl zur Vergrosserung
der fahrenden Bevélkerung.?

Wie das Beispiel der Stadt Bern zeigt, gab es allerdings auch Moglichkeiten fiir
verbannte DelinquentInnen weiterhin ihren Geschiften innerhalb der heimischen
Kommune nachzugehen: 1404 wurde eine aus dem Jahr 1336 stammende Satzung
dahingehend gemildert, dass den «totsleger[n]» erlaubt wurde, dass diese «vntz

an vnserstatbruggvnd graben wolginmugentvndirnoturft bi erbernbotten in die .

statembieten» mogen.?

Die Bandbreite der Bannungsstrafen konnte vom Wirtshausverbot* bis hin zur
Verweisung iiber das «lampartisch gebirg» sprich der Verbannung ins Gebiet
stidlich der Alpen® oder an einen anderen mehr oder weniger weit entfernten Ort
reichen.” Bisweilen wurden in den Verbannungsurteilen differenzierte Bestim-
mungen festgehalten: 1391 wurde Eberhard Tichtler, sein Vergehen wird in der
aus Schaffhausen iiberlieferten Urfehde nicht genannt, in die Gegend um Koln
verbannt. Jeden Tag sollte er sich drei Meilen von der Rheinstadt fortbewegen,
wobei er von der Route des Rheins nicht weiter als ein bis zwei Meilen abwei-
chen durfte. In Koln oder rheinabwirts dieser Stadt sollte er sesshaft werden
und dort fiinf Jahre bleiben; mit Erlaubnis des Schaffhauser Rates durfte er dann
zuriickkehren.?”” Neben der raumlichen respektive geografischen Bannung spielte
vor allem die Dauer der Verbannungsstrafe eine wichtige Rolle. Die normativen
Rechtsiiberlieferungen wie auch die aus der unmittelbaren praktischen Rechts-
sprechung iiberlieferten Urfehden nennen Zeitraume von wenigen Tagen und
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‘Wochen bis hin zur lebensldanglichen Verbannung. Insbesondere fiir lebenslénglich
verbannte DelinquentInnen wurden zusitzliche Formen der korperlichen Stigma-
tisierung wie die narbenbildende Auspeitschung, das Zufiigen von Brandmalen
oder das Abschneiden oder Schlitzen von Ohren zur dauernden Ausgrenzung aus
kommunalen Gemeinschaften zugefiigt.

Verbannungsstrafen als Moglichkeit der Deeskalation
von Konflikten

Verbannungsstrafen boten vor allem bei Totschlagdelikten in vormodernen
Gesellschaften eine Moglichkeit weitergehenden Konflikteskalationen zuvor-
zukommen.? Die durch solche Delikte ausgel6ste Dynamik der Blutrache stellte
einen Herd fiir weitere Gewalthandlungen innerhalb dieser Gesellschaften dar,
ja konnten sogar die Ursache von biirgerkriegséhnlichen Auseinandersetzungen
zwischen Familienclans mitsamt ihrer Klientel werden, sogar liber Generationen
hinweg. Deutlich geht dies aus einem Beispiel aus dem Lénderort Schwyz hervor:
In der Fastnachtszeit von 1464 wurde Werni Abyberg, aus méchtiger Schwyzer
Familie stammend, durch den Schwyzer Landmann Hans Ulrich erstochen. Die
«friind» des Opfers, Abybergs Verwandte wie auch die zugehorige Klientel,
klagten auf Mord, wihrend das Geschlecht Ulrich samt ihren Anhidngern auf
Gnade pladierten. Es drohte eine Fehde zwischen den beiden Schwyzer Familien-
clans, wobei eidgendssische Vermittler vergeblich zu schlichten versuchten. Die
Schwyzer Obrigkeit berief eine «treffenliche gemeind [sic] und ein lantag» ein,
als «in dem land in vil zittes je mocht sin». Und sie forderte auch die Schwyz
angehdrigen Landschaften Kiissnacht, March, Einsiedeln und die Hofe Pféffikon
und Wollerau zur Teilnahme an dieser Landsgemeinde auf, was noch nie gesche-
hen war. Zu diesem Mittel griff sie, um «noch meren kumper und schaden an
beder teil frind» zu verhindern. Der Téater wurde schliesslich unter Androhung
der Todesstrafe aus dem Gebiet der Eidgenossenschaft verbannt («mit der urteil
uber Rhin [sic] verbannet und hinder Friburg [sic] in Uchtland und gen Bellentz»).
Im September 1464 wurde Ulrich in der von Schwyz und Glarus gemeinsam
verwalteten Grafschaft Uznach aufgegriffen und enthauptet.?

Zeitlich begrenzte oder unbegrenzte Verbannungs- wie auch Bannungsstrafen
wurden wiederholt auch im Zusammenhang mit politischen Delikten erlassen.
Bekannt sind die mit der «Zunftrevolution» von 1336 in Ziirich erlassenen Exil-
strafen fiir die entmachteten Ratsherren, welche in unterschiedliche Regionen
zeitlich begrenzt verbannt wurden.* In der Stadt Bern wurde 1350 der langjéhrig
amtierende Schultheiss Ritter Johannes II. von Bubenberg (gestorben um 1369)
zusammen mit weiteren Angehorigen der Adelspartei wegen angeblicher Bestech-
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lichkeit ausgewiesen, laut dem Berner Chronisten Konrad Justinger auf «hundert
jar und einen tag».*! Im sogenannten Waldmannhandel 1489 in der Stadt Ziirich,
nach dem Sturz und der Hinrichtung des Biirgermeisters Hans Waldmann, wurden
einzelne seiner Anhangern ebenfalls mit Bannungsstrafen belegt: Zunftmeister
Rudolf Ris sowie Zunftmeister Hans Biegger wurden zur Einmauerung verurteilt.
Sie sollten zwar mit Lebensmitteln versorgt werden, aber weder «sunn noch mon-
niemermer» sehen.’ Allerdings wurde die Ahndung solcher politischer Delikte
selten mit der in den Urteilen festgehaltenen Hirte vollzogen. Die Verurteilten
erfuhren hdufig, nicht zuletzt dank ihres grossen sozialen Beziehungsnetzes,
schon bald mildernde Umstinde: In Bern wurde der erwihnte von Bubenberg
schon 1364 rehabilitiert und kehrte in die Aarestadt zuriick.* In Ziirich wurde
der mit Einmauerung bestrafte Ratsherr bereits sehr viel friiher rehabilitiert: Auf
Bitten der eidgenossischen Stinde Luzern, Unterwalden und Zug wurde Biegger
schon im Februar 1490 freigelassen und er durfte «innerthalb den ringgmuren»
sich frei bewegen, aber die Limmatstadt nicht verlassen.*

Madoglichkeiten der Reintegration in die kommunale Gemeinschaft:
Das Begnadigungsrecht des Reichsoberhaupts und sonstiger
Wiirdentrager

Fiir strafrechtlich verbannte Individuen innerhalb des Heiligen Romischen Reiches
bot das Reisekonigtum eine Moglichkeit zur Reintegration der Verbannten in
die kommunale Gemeinschaft, und zwar auf dem Weg der Begnadigung durch
den auf Besuch weilenden Konig. Insbesondere fiir die Reichsstédte ist dies gut
dokumentiert. Daneben finden sich auch Belege, dass bei Fiirstenempfangen
in Stdadten Verbannte Wiederaufnahme in die Kommune finden konnten.* Der
in spitmittelalterlicher Zeit starken rituellen Formen unterliegende Konigs-
empfang beinhaltete auch die Moglichkeit der Wiederaufnahme solcher aus
kommunalen Gemeinschaften ausgestossenen Personen. Zahlreich sind die
Nachrichten iiber die im Zusammenhang mit Konigseinziigen begleitenden
Einmirsche von gebannten DelinquentInnen. Aus der Stadt Bern ist aus dem
Bericht des Chronisten Konrad Justinger (gestorben 1438) iiberliefert, dass
Konig Sigismund bei seinem Einzug in die Aarestadt «totsleger» einfiihrte
«und alle die, so die stat mit eren verlorn hatten, alle einunger von wundoten
und von andern sachen wegen». Wihrend diesen Delinquenten die konigliche
Gnade zuteil wurde, wurden diejenigen, welche «mit uneren und von ufléufen»
aus der Stadt verbannt waren, durch den Konig abgewiesen.* Deutlich zeigt
das Beispiel aus Bern die unterschiedliche Beurteilung von «gewohnlichen»
gegeniiber sogenannt politischen Verbrechen: Wihrend Gewalttéiter und Tot-
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schlager seitens des Reichsoberhaupts Gnade erfuhren, sollten Personen, welche
sich als Aufriihrer gegen die stddtische Obrigkeit und die kommunale Ordnung
vergangen hatten, keine Gnade erhalten. Inwiefern der Berner Chronist Justinger
hier beschonigend berichtet, wissen wir nicht; allerdings ist belegt, dass immer
wieder Totschldger wie auch sonstige den Stadtfrieden gefihrdende Delin-
quentInnen die konigliche Gnade auf Anraten des kommunalen Rates nicht
erfuhren und abgewiesen wurden. Laut dem Chronisten Diebold Schilling soll
Konig Sigismund anlésslich seines Besuches in der Stadt Luzern 1417 auf Bitten
von Schultheiss und Rat der Stadt das Recht zugesprochen haben, verbannten
Totschlidgern wieder Einlass in die Stadt zu gewéhren. Konig Sigismund selbst
wollte «inritten alB ein keiser», weswegen ihm zugestanden wurde, «hliren und
blben» einzufiihren «und [diese begnadigten Delinquenten] sich des inrittens
fréwen».>” Bisweilen mussten Delinquenten in ihrer Urfehde auch schworen,
bei Einritten hoher weltlicher wie geistlicher Hoheitstriger nicht vom Recht
der Begnadigung Gebrauch zu machen. So gelobte beispielsweise 1444 die
wegen Diebstahls gefangen genommene Anna Wonlich von Basel in ihrer
der Stadt Schaffhausen geschworenen Urfehde, dass sie auf ewige Zeit nicht
«inritten, varen oder gand mit bapsten, kaisern, kunigen, firsten oder andern
hern noch durch dehain anderlay sach so ieman erdengken kan ald mag».>® Wie
Beispiele aus dem spéten 15. und frithen 16. Jahrhundert zeigen, milderten auch
eidgendssische Orte — trotz der kritischen Haltung der einzelnen Stéinde — an-
lasslich von kirchlichen wie weltlichen Feierlichkeiten die Strafen gegeniiber
Verbannten und verurteilten Delinquenten in Anlehnung an das konigliche
Ritual des Gnadenerweises.*

Fazit

Der Vergleich der vormodernen Verbannungs- mit der modernen Freiheitsstrafe
soll nicht iiberstrapaziert werden, dennoch lassen sich Gemeinsamkeiten heraus-
arbeiten: Mit der raumlichen Verbannung wurden Delinquenten in der Vormoderne
aus den kommunalen Rechtsgemeinschaften ausgeschlossen und partizipierten
nicht mehr an den kommunalen Privilegien und Freiheiten. Damit dhneln die
vormodernen Verbannungsstrafen den modernen Freiheitsstrafen, in welchen
verurteilte DelinquentInnen zumindest einen Teil ihrer biirgerlichen Rechte fiir
die Zeit der Strafverbiissung nicht wahrnehmen konnen. Im Unterschied zu dem
in der heutigen Zeit vollzogenen Freiheitsentzug boten die Verbannungsstrafen
im Spatmittelalter und in der Frithen Neuzeit Kommunen indessen keine Gewihr,
dass die verurteilten Delinquentlnnen ihre Strafe tatséchlich ausserhalb der
kommunalen Gemeinschaft absassen. Die vor allem fiir stddtische Kommunen
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in normativen Quellen dokumentierten Strafdrohungen bei Bruch von Verban-
nungsurteilen zeigen, dass der Strafvollzug nur bedingt durchsetzbar war und dass
insbesondere in die kommunale Gemeinschaft integrierten DelinquentInnen oft
die vorzeitige Reintegration in die Kommunen gelang. Im Gegensatz dazu wurden
nur schwach bis gar nicht integrierte Deliquenten kaum mehr in die Gesellschaft
aufgenommen. Zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts blieb diesen Menschen
hdufig nur noch der Weg in die (erneute) Delinquenz. Trotz der grossen Bedeu-
tung, welche die Verbannungsstrafe im Spétmittelalter und der Friihen Neuzeit
fiir die Kommunen hatte, erwies sie sich im Lauf der Zeit aber zunehmend als
zweckwidrig, weil sie zur Vergrosserung der fahrenden Bevolkerung ohne festes
Einkommen beitrug.
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Résumé

Le bannissement comme précurseur de la peine privative de liberté?
Une réflexion a partir d’exemples tirés du territoire de la Suisse
au Moyen Age tardif et a I'époque moderne

L’article aborde la question de savoir dans quelle mesure on peut considérer
les peines de bannissement prononcées au Moyen Age et a I’époque moderne
comme un précurseur de la peine privative de liberté. Dans les cantons urbains
et campagnards, le bannissement spatial et temporel joua comme dans d’autres
régions d’Europe un rdle important, méme si 1’on constate des différences entre
les cantons dans I’application des peines de bannissement. Les villes, en par-
ticulier, connaissaient des formes de bannissement trés différenciées pour des
délits extrémement variés. A c6té du bannissement temporel, qui pouvait aller
de quelques semaines au bannissement a vie, la distance spatiale était également
précisée. Les droits de grace royaux et princiers donnaient la possibilité d’une
réintégration dans les communautés, qui n’étaient pas toujours favorables a cette
pratique et pouvaient y mettre un terme. Les délinquants concernés par les peines
de bannissement risquaient une exclusion durable des communautés, qui pouvait
entrainer la perte durable des moyens de subsistance.

(Traduction: Bertrand Forclaz)



	Räumliche Verbannungen als Vorform der modernen Freiheitsstrafe? : Überlegungen anhand von Beispielen aus dem Gebiet der Schweiz im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit

